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Bilanz «Bürgerhof - Wohnen im Alter»

31.12.2018 31.12.2017
HRM 2 HRM 2

1 Aktiven 790'446.77 919'776.32

10 Finanzvermögen 667'168.32 777'022.87

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 351'634.17 486'762.33
100000 Kasse Sekretariat 4'987.05 5'184.00
100002 Kasse Cafeteria 300.00 300.00
100003 Kasse Stationszimmer 200.00 0.00
100200 Bankkonto Thurgauer Kantonalbank 67'503.22 202'662.28
100210 Sparkonto UBS (Spenden) 278'643.90 278'616.05

101 Forderungen 315'534.15 290'260.54
101000 Debitoren Heimbewohner 315'534.15 291'579.55
101900 Guthaben aus Barauslagen Heimbewohner 0.00 50.00
101010 Guthaben aus Verrechnungssteuern 0.00 18.89
101009 Delkredere 0.00 -1'387.90

14 Verwaltungsvermögen 123'278.45 142'753.45

140 Sachanlagen im Verwaltungsvermögen 123'278.45 142'753.45
140600 Betriebseinrichtungen 123'278.45 142'753.45

2 Passiven 790'446.77 919'776.32

20 Fremdkapital 300'751.61 215'513.18

200 Laufende Verbindlichkeiten 150'701.61 190'513.18
200000 Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen 55'307.59 92'002.78
200600 Vorauszahlungen Heimbewohner 86'000.00 98'500.00
200010 Verbindlichkeiten AHV, ALV 9'394.02 0.00
200014 Quellensteuern 0.00 10.40

204 Passive Rechnungsabgrenzung 50.00 25'000.00
204000 Transitorische Passiven 50.00 25'000.00

205 Interne Kontokorrente 150'000.00 0.00
200500 Kontokorrentschuld gegenüber Stadt Bischofszell 150'000.00 0.00

29 Eigenkapital 489'695.16 704'263.14

291 Fonds 274'143.80 302'946.55
291100 Spendenfonds 274'143.80 302'946.55

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 215'551.36 401'316.59
299000 Ergebnisvortrag 401'316.59 316'298.89
299900 Jahresergebnis -185'765.23 85'017.70
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Vorräte und angefangene Arbeiten 

Vorräte und angefangene Arbeiten werden zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewer-
tet. 

 

Finanzanlagen 

Bei Finanzanlagen im Finanzvermögen erfolgt 
die Bewertung zu Nominalwerten bzw. wo vor-
handen zu Marktwerten. 

 

Sachanlagen im Finanzvermögen 

Zu den Sachanlagen im Finanzvermögen gehö-
ren materielle Vermögensgegenstände, die sich 
im Eigentum der öffentlichen Hand befinden und 
zu Renditezwecken gehalten werden. Diese 
werden zum Verkehrswert bewertet. 

 

Sachanlagen, immaterielle Anlagen und Invest-
itionsbeiträge im Verwaltungsvermögen 

Die Sach- und immateriellen Anlagen im Verwal-
tungsvermögen dienen unmittelbar der Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben. Eine Neubewertung 
des Verwaltungsvermögens im Übergang auf 
HRM 2 sieht die Thurgauer Verordnung zum 
Rechnungswesen der Gemeinden nicht vor. 
Anlagen im Verwaltungsvermögen werden zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüg-
lich der planmässigen Abschreibungen bewer-
tet. Die Aktivierung erfolgt ab einem Projektwert 
von Fr. 10‘000. Anschaffungen unter diesem 
Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgs-
rechnung belastet.  

Investitionsbeiträge sind geldwerte Leistungen, 
mit denen beim Beitragsempfänger dauerhafte 
Vermögenswerte mit Investitionscharakter be-
gründet werden. Die Bewertung erfolgt zu An-
schaffungs- oder Herstellkosten abzüglich der 
planmässigen Abschreibungen. 

Die Buchwerte des bisherigen Verwaltungsver-
mögens werden in der Regel über zehn Jahre 
abgeschrieben. Aktivierte Anschaffungen und 
Investitionsbeiträge nach dem Übergangszeit-
punkt auf HRM 2 werden ab dem Nutzungsbe-
ginn über die geschätzte Nutzungsdauer linear 
abgeschrieben. Es gelten die nachfolgenden 
Nutzungsdauern. 

 

Darlehen 

Monetäre Ausleihungen mit einer festgelegten 
Laufzeit und einer Rückzahlungspflicht werden 
zum Nominalwert abzüglich notwendiger Wert-
berichtigungen bewertet. 

 

Beteiligungen und Grundkapitalien 

Beteiligungen werden im Verwaltungsvermögen 
bilanziert, wenn die Eigentümerrechte zum 
Zwecke der öffentlichen Interessenswahrung 
gehalten werden. Die Bewertung erfolgt zum 
Anschaffungswert abzüglich notwendiger Wert-
berichtigungen. 

 

Finanzverbindlichkeiten 

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten definie-
ren sich aus Finanzierungsgeschäften mit einer 
Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Bei langfristigen 
Finanzverbindlichkeiten liegt die Restlaufzeit 
über einem Jahr. Finanzverbindlichkeiten sind in 
der Regel verzinslich und werden zum Nomi-
nalwert bewertet. 

 

Rückstellungen 

Rückstellungen werden gebildet, wenn es sich 
um eine gegenwärtige Verpflichtung handelt, 

Anlagekategorie Nutzungsdauer
Grundstücke nicht überbaut 40 Jahre
Gebäude, Hochbauten 33 Jahre
Tiefbauten (Strassen, Plätze, Friedhof, etc.) 40 Jahre
Wald, Alpen und übrige Sachanlagen 40 Jahre
Kanal- und Leitungsnetze, Gew ässerv erbauungen 50 Jahre
Orts- und Regionalplanungen sow ie übrige Planungen 10 Jahre
Mobilien, Ausstattungen, Maschinen und 
allgemeine Motorfahrzeuge

8 Jahre

Spezialfahrzeuge 15 Jahre
Informatik- und Kommunikationssy steme 4 Jahre
Immaterielle Anlagen 5 Jahre

Inv estitionsbeiträge
Nach Nutzungsdauer

des finanzierten 
Objektes

Anlagen im Bau
keine planmässige 

Abschreibung

Darlehen
keine planmässige 

Abschreibung

Beteiligungen, Grundkapitalien
keine planmässige 

Abschreibung
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